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Ordnung über den Zugang und die Zulassung 

für den weiterbildenden Masterfernstudiengang „Wirtschaft für Ingenieurinnen und Ingenieure“ 

Fakultät Wirtschaft  

der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel  
 

Der Fakultätsrat der Fakultät Wirtschaft der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braun-

schweig/Wolfenbüttel (im Folgenden: Ostfalia) hat am 12.04.2023 folgende Ordnung nach § 18 Abs. 8 des Niedersächsischen 

Hochschulgesetzes (NHG) und § 7 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) beschlossen: 

 

Inhalt 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

§ 4 Zulassungsverfahren 

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der 

Verfahren 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

§ 7 Inkrafttreten 

 

 



 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Verkündungsblatt Nr. 10/2023 

Seite 3 von 4 

 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum 
weiterbildenden Masterfernstudiengang „Wirtschaft für In-
genieurinnen und Ingenieure“. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangs-
voraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, werden 
die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleige-
nen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr 
Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzun-
gen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahl-
verfahren nicht statt. 

 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum weiterbildenden Mas-
terfernstudiengang „Wirtschaft für Ingenieurinnen und Inge-
nieure“ ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer 
Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten 
angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleich-
wertigen Abschluss erworben hat, oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen 
gleichwertigen Abschluss erworben hat; die Gleichwer-
tigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge 
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim 
Sekretariat der Kultusministerkonferenz (https://ana-
bin.kmk.org) festgestellt und 

- eine fachlich einschlägige berufspraktische Erfahrung 
im ingenieurwissenschaftlichen Bereich von mindes-
tens einem Jahr nachweisen kann. 

Die Entscheidung, ob die berufspraktische Erfahrung fach-
lich einschlägig ist, trifft das Immatrikulationsbüro, in Zwei-
felsfällen der Prüfungsausschuss. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren Ba-
chelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben 
haben, müssen darüber hinaus über für das Studium aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 
Der Nachweis hierüber wird geführt durch 

- das Deutsche Sprachdiplom der KMK (zweite Stufe), 

- die Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkennt-
nisse (PNdS), 

- die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber (DSH 2), 

- den TestDaF (nur bei Erreichen von 4 x TDN 4 oder 
besser), 

- die Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer 
Studienbewerber für die Aufnahme eines Studiums an 
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland (Fest-
stellungsprüfung), 

- die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-In-
stitutes, 

- das Große oder Kleine Sprachdiplom des Goethe-Insti-
tutes oder 

- den Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse im 
Rahmen eines Schulabschlusses, der einer deutschen 
Hochschulzugangsberechtigung entspricht. 

 
§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der weiterbildende Masterfernstudiengang „Wirtschaft für 
Ingenieurinnen und Ingenieure“ beginnt jeweils zum Som-
mer- und zum Wintersemester. Die Bewerbung muss bis 
zum 15.07. (Ausschlussfrist) für das Wintersemester und 
bis zum 15.01. (Ausschlussfrist) für das Sommersemester, 
wie im Online-Portal beschrieben, mit den erforderlichen 
Unterlagen bei der Hochschule eingegangen sein. Die Be-
werbung ist ausschließlich in elektronischer Form im On-
line-Bewerbungsportal der Hochschule zu stellen. Anträge 
auf Zulassung außerhalb des Verfahrens der Studienplatz-
vergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen 
für das Sommersemester bis zum 01.03. und für das Win-
tersemester bis zum 20.09. bei der Hochschule eingegan-
gen sein. Die Bewerbung bzw. der Antrag nach Satz 4 gel-
ten nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 
Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, 
die Angaben der Bewerberinnen und Bewerber von Amts 
wegen zu überprüfen. 

(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 4 
sind - bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Ko-
pie - folgende Unterlagen in beglaubigter deutscher oder 
englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in engli-
scher oder deutscher Sprache abgefasst sind, beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs, 

b) Lebenslauf, 

c) Nachweise über eine Berufstätigkeit nach § 2 Abs. 1, 

d) ggf. Nachweise nach § 2 Abs. 2. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht 
eingehen, sind vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hoch-
schule. 

 
§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: für die 
Abschlussnote nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) und die Be-
rufstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Buchstabe c) werden für die 
Bewerberinnen und Bewerber Punkte vergeben. Aus den 
so ermittelten Punktzahlen wird eine Rangliste gebildet. Bei 
Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(2) Für die Vergabe der Punktzahlen nach Absatz 1 gilt folgen-
des Punkteschema: 

Abschlussnote Berufserfahrung 

1,0 = 90 Punkte 

2,0 = 60 Punkte 

3,0 = 30 Punkte 

4,0 = 0 Punkte  

Für jedes weitere volle Jahr in 
Vollzeitbeschäftigung, welches 
über § 2 Absatz 1 hinaus geht: 10 
Punkte. 

Maximal können 30 Punkte ange-
rechnet werden. 

Die erreichte Punktzahl für die Abschlussnote ergibt sich 
aus folgender Berechnungsformel: 

MaxP= (90)*(4-Note)/3] 
 

(3) Für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2, 
die Erstellung der Rangliste gemäß § 4 Abs. 1 und die Ent-
scheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Be-
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werberinnen und Bewerber ist das Immatrikulationsbüro zu-
ständig. In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss der Fakultät Wirtschaft.  

(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation 
geltenden Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der 
Hochschule unberührt. 

 
§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der 
Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden kön-
nen, erhalten von der Hochschule einen Zulassungsbe-
scheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer 
die Bewerberin oder der Bewerber elektronisch zu erklären 
hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese 
Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulas-
sungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-
lassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden 
können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der 
erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelas-
senen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewer-
bers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Er enthält gleichzei-
tig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist elekt-
ronisch zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nach-
rückverfahren aufrechterhalten wird. Legt die Bewerberin 
oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formge-
recht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausge-
schlossen. Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach 
§ 4 Abs. 1 S. 2 durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Danach noch ver-
fügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch 
Los vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt 
zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit 
dem Abschluss des Verfahrens. 

 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbe-
schränkten Semester werden in nachstehender Reihen-
folge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule oder ei-
ner Hochschule eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder 
waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulas-
sungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 
gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule 
eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die 
in ihrer Person liegen, eine besondere Härte bedeuten 
würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 ent-
scheidet über die Zulassung das Ergebnis der Bachelorprü-
fung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, 
bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden 
sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen 
Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das 
Los. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft und ersetzt die bisherige Ordnung über 
den Zugang und die Zulassung (Verkündungsblatt Nr. 18/2017, 
verkündet am 21.04.2017). 

 


